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Einleitung

Elektromobilität ist heute Alltag in Millio-
nen Haushalten und Unternehmen: Pkw, 
Lkw, Busse und unterschiedliche Nutzfahr-
zeuge fahren bereits elektrisch. Für alle An-
wendungen der Elektromobilität bleibt das 
Laden die wichtigste Voraussetzung. Im 
Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung 
daher den Ausbau einer flächendecken-
den, bedarfsgerechten und nutzerfreundli-
chen Ladeinfrastruktur sowohl für Pkw als 
auch für Lkw vereinbart. Die Einbindung 
des Ladens an Depots und Betriebshöfen, 
Preistransparenz, technische Vereinheitli-
chung sowie das bidirektionale Laden und 
das Laden beim Arbeitgeber werden dabei 
berücksichtigt. Diese Aspekte, verbunden 
mit der Ausrichtung auf Wettbewerb, Kos-
teneffizienz und Versorgungssicherheit 
bilden die Grundlage für den Masterplan 
Ladeinfrastruktur 2030. Der vorliegende 
Masterplan ist der Fahrplan, um die Ziele 
der Bundesregierung im Bereich der Lade-
infrastruktur zu konkretisieren und umzu-
setzen. Bei der Erstellung des Masterplans 
Ladeinfrastruktur 2030 wurden auch die 
Ergebnisse der Beratungen des vom Bun-
desministerium für Verkehr (BMV) einge-
setzten „Expertenforums klimafreundliche 
Mobilität und Infrastruktur“ (EKMI) be-
rücksichtigt.  

Aufgrund der Initiative und Investitions-
bereitschaft der Privatwirtschaft und 
kommunaler Unternehmen, ebenso wie 
durch Projekte der Bundesregierung ist in 
Deutschland ein sehr gutes Angebot an öf-
fentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für 
Pkw vorhanden. Das wird deutlich, wenn 
man die Ausbauvorgaben für Pkw-Lade-
infrastruktur nach der europäischen Ver-
ordnung über den Aufbau der Infrastruk-
tur für alternative Kraftstoffe 2023/1804 
(AFIR) betrachtet: Deutschland hat diese 
Anforderungen bereits übererfüllt. Die der-
zeit verfügbare Ladeinfrastruktur über-
steigt die gemäß AFIR vorgegebenen Min-
destziele um rund 200 Prozent. Neben der 
Anzahl der Ladepunkte ist mit zunehmen-
der Anzahl von E-Autos mindestens ge-
nauso entscheidend, dass das Laden ver-
lässlich und einfach funktioniert. Neben 
der Quantität ist daher auch die Qualität 
der Ladeinfrastruktur ein wesentlicher 
Faktor für die Akzeptanz der Elektromobi-
lität.

Die Bundesregierung verfolgt weiter-
hin das Ziel, dass der Ausbau der Lade-
infrastruktur vorauslaufend zum Fahr-
zeughochlauf erfolgt. Gleichzeitig ist es 
erforderlich, dass die Nachfrage an den La-



depunkten durch mehr Elektrofahrzeuge 
im Markt steigt. Die Bundesregierung hat 
bereits unmittelbar nach Amtsübernahme 
Maßnahmen ergriffen, um die Anzahl elek-
trischer Fahrzeuge zu steigern. Zusätzlich 
ist die Automobilindustrie gefordert, die 
Kundinnen und Kunden mit einem inno-
vativen und attraktiven Angebot von den 
Vorteilen der Elektromobilität zu über-
zeugen und so den Absatz von elektrischen 
Fahrzeugen zu steigern.

Mit der Umsetzung des Masterplans La-
deinfrastruktur 2030 leistet die Bundes-
regierung einen Beitrag, um die Rah-
menbedingungen für den Aufbau von 
Ladeinfrastruktur zu verbessern und den 
Verbraucherinnen und Verbrauchern die 
komfortable Nutzung von Elektrofahr-
zeugen zu ermöglichen. Wer elektrisch 
fährt, soll jederzeit technisch verlässliche 
Ladeangebote zu transparenten und wett-
bewerblichen Preisen vorfinden – egal 
wo, wann und wie schnell geladen wird. 

Gleichzeitig trägt die Umsetzung der Maß-
nahmen dazu bei, die Vereinbarkeit von 
individueller Mobilität mit wirksamem 
Klimaschutz zu sichern und so den Auto-
mobilstandort Deutschland zu stärken. Der 
Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 mit sei-
nen 41 Maßnahmen

•	 zielt darauf ab, den Wettbewerb beim 
Angebot von Ladeinfrastruktur zu 
stärken sowie die Transparenz und 
Vergleichbarkeit der Ladepreise zum 
Nutzen der Endkundinnen und End-
kunden zu erhöhen, 

•	 unterstützt den Aufbau von Ladeinfra-
struktur in Mehrparteienhäusern, Be-
triebshöfen und Depots, 

•	 verbessert die Netzintegration von La-
deinfrastruktur und 

•	 fördert Innovationen wie das bidirek-
tionale Laden. 
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Die Errichtung und der Betrieb von La-
deinfrastruktur setzen eine hohe Investi-
tionsbereitschaft der Wirtschaft voraus – 
egal ob entlang der Verkehrsachsen, im 
öffentlichen Straßenraum, in Depots und 
Betriebshöfen oder in den Mehrparteien-
häusern in Deutschland mit ihren rund 
24,5 Millionen Wohnungen, ob zum Laden 
von Pkw, Lkw oder Bussen. Um die Wirt-
schaftlichkeit der Ladeinfrastruktur zu ver-
bessern, beabsichtigt die Bundesregierung, 
den Absatz elektrischer Fahrzeuge und 
die Infrastrukturentwicklung gleicher-
maßen zu stärken. Die Wirtschaftlich-
keit und damit die Investitionsintensität 
unterscheidet sich allerdings noch immer 
stark zwischen den verschiedenen Anwen-

dungsfällen. Insbesondere für das Laden 
von E-Lkw, das sich noch in einer frühen 
Marktphase befindet, stehen erhebliche In-
vestitionen an. Die Bundesregierung strebt 
an, privates Kapital mit Hilfe von zielge-
richteten Investitionszuschüssen zu akti-
vieren und damit mittel- und langfristige 
Folgeinvestitionen anzureizen, ohne pri-
vatwirtschaftliche Investitionen zu ver-
drängen oder zu verzögern. Zusätzlich soll 
die Bereitstellung von Flächen im Eigen-
tum des Bundes die Investitionsvorhaben 
unterstützen. Die Umsetzung aller finanz-
wirksamen Maßnahmen des Masterplans 
ist dabei abhängig von den verfügbaren 
Haushaltsmitteln. 

I.  
Nachfrage und  
Investitionen stärken
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1.	 Mehr Nachfrage nach Ladestrom 
durch mehr Elektrofahrzeuge

Die Fortschritte beim Aufbau einer be-
darfsgerechten Ladeinfrastruktur sind ins-
besondere privaten Investitionen und dem 
Engagement kommunaler Unternehmen 
zu verdanken. Voraussetzung für einen 
wirtschaftlichen Betrieb ist eine Verbes-
serung der Auslastung durch mehr Neu-
zulassungen von Elektrofahrzeugen. Die 
Bundesregierung hat im Rahmen des „In-
vestitionsboosters“ bereits Maßnahmen 
entwickelt, um den Absatz von Elektro-
fahrzeugen im gewerblichen Bereich durch 
steuerliche Anreize zu unterstützen. Mit 
der durch das Kabinett beschlossenen Ver-
längerung der Kraftfahrzeugsteuerbefrei-
ung für Elektrofahrzeuge bis 2035 wer-
den auch Anreize für private Käuferinnen 
und Käufer gesetzt. Hinzu kommen Ent-
lastungen bei den Ladepreisen durch die 
beschlossene Reduzierung der Netzent-
gelte. Als weitere Maßnahme werden die 
Ressorts zur Umsetzung der Beschlüsse 
des Koalitionsausschusses zeitnah konkre-
te Vorschläge für eine gezielte Förderung 
klimafreundlicher Mobilität insbesonde-
re für Haushalte mit kleinen und mitt-
leren Einkommen vorlegen. Auch in Zu-
kunft wird die Bundesregierung, abhängig 
von der Marktentwicklung und unter Be-
rücksichtigung der Haushaltslage, weitere 
Maßnahmen auf den Weg bringen, um die 
wirtschaftliche Attraktivität der Elektro-
mobilität zu steigern. 

2.	 Kommunikationskampagne zur  
Elektromobilität 

Die Elektromobilität gewinnt in Deutsch-
land weiter an Bedeutung. E-Autos haben 
sich im Mobilitätsalltag vieler Bürgerinnen 
und Bürger bereits etabliert. Diese positive 
Marktdynamik gilt es, – auch im Rahmen 
einer positiven Kommunikation – konse-
quent zu begleiten und so die Akzeptanz 
und das Vertrauen in die Elektromobilität 
zu stärken. Mit diesem Ziel wird das BMV 
in seiner Öffentlichkeitsarbeit gezielt über 
die Elektromobilität informieren und eine 
entsprechende Kommunikationskampag-
ne entwickeln.

3.	 Ladeinfrastruktur in Mehrparteien-
häusern

Das Laden zu Hause am Wohngebäude ist 
der relevanteste und beliebteste Anwen-
dungsfall für die Nutzung von E-Autos. Be-
wohnerinnen und Bewohner von Mehr-
parteienhäusern verfügen aber häufig noch 
nicht über entsprechende Lademöglich-
keiten. Um die Investitionsbereitschaft der 
Eigentümer bzw. Eigentümergemeinschaf-
ten zu steigern und den Aufbau von Lade-
möglichkeiten in Mehrparteienhäusern zu 
beschleunigen, wird das BMV diesen Auf-
bau finanziell unterstützen und dabei auch 
Kosten für die Ertüchtigung des Netzan-
schlusses und der elektrischen Anlagen der 
Gebäude berücksichtigen. Das BMV wird 
Anfang 2026 Details der Förderung veröf-
fentlichen. Voraussetzung für die Umset-
zung ist eine ausreichende Mittelausstat-
tung im Haushalt 2026.
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4.	 Ladeinfrastruktur in Depots und  
Betriebshöfen für E-Lkw

Damit der Straßengüterverkehr mit E-Lkw 
durchgeführt werden kann, muss voraus-
laufend ein bedarfsgerechtes, verlässliches 
und flächendeckendes Netz an Lademög-
lichkeiten, einschließlich des Aufbaus von 
Ladeinfrastruktur auf Betriebsflächen und 
in Depots entstehen. Vor allem Nah- und 
Regionalverkehre kommen mit Ladeinfra-
struktur in Depots und auf Betriebshöfen 
oftmals sogar ohne Zwischenladen an öf-
fentlich zugänglichen Ladepunkten aus. 
Da die Elektrifizierung mit hohen initialen 
Investitionskosten für die Ladeeinrichtun-
gen und insbesondere die Netzanschluss-
ertüchtigung einhergeht, entwickelt das 
BMV effektive und effiziente Fördermaß-
nahmen, die den Aufbau von Lademög-
lichkeiten in Depots und auf eigenen Be-
triebshöfen unterstützt und dabei auch 
die Kosten für die Ertüchtigung des Netz-
anschlusses berücksichtigt. Das BMV wird 
hierfür 2026 eine neue Förderrichtlinie 
veröffentlichen. Auch diese Maßnahme ist 
abhängig von der Haushaltslage.

5.	 Ladeinfrastruktur in Depots und  
Betriebshöfen für E-Busse

Die Verfügbarkeit von Lademöglichkeiten 
in Depots und Betriebshöfen des Perso-
nenverkehrs ist eine zentrale Vorausset-
zung für den Einsatz von Elektro-Bussen. 
Dies ist mit hohen Investitionskosten für 
die Verkehrsunternehmen für die Ladeein-
richtungen und insbesondere für die Netz-
anschlüsse verbunden. Das BMV wird da-

her in Abhängigkeit von der Haushaltslage 
den Aufbau von Lademöglichkeiten für 
Busse auf Betriebshöfen und Depots unter-
stützen. Zur Fortsetzung seiner erfolgrei-
chen Förderung alternativer Antriebe von 
Bussen im Personenverkehr ab 2026 wird 
das BMV eine neue Förderrichtlinie veröf-
fentlichen, mit der Busse und Ladeinfra-
struktur auch weiterhin gefördert werden 
können.

6.	 Gemeinsame Nutzung von  
geförderter Ladeinfrastruktur

Die Nutzung von geförderter Ladeinfra-
struktur im nicht-öffentlichen Bereich 
durch mehrere Nutzer bietet große Poten-
tiale. Das gilt insbesondere für das Laden 
von E-Lkw und E-Bussen in Depots und 
Betriebshöfen. Die bestehenden europäi-
schen beihilferechtlichen Regelungen in 
Art. 36a Abs. 8 der Allgemeinen Gruppen-
freistellungsverordnung (AGVO) zur Mehr-
fachnutzung geförderter nicht-öffentlicher 
Ladepunkte sollen daher dahingehend 
klargestellt werden, dass die Nutzung ge-
förderter nicht-öffentlicher Ladeinfra-
struktur durch Dritte wie z.B. Kundschaft 
oder Lieferdienste ausdrücklich zulässig ist. 
Das BMV wird sich im Rahmen der Über-
arbeitung der europäischen AGVO für eine 
solche Klarstellung einsetzen.

7.	 E-Lkw-Schnellladenetz entlang der 
Bundesautobahnen

Entlang der Bundesautobahnen und 
Hauptverkehrsachsen hat der Bund bereits 
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mit Planungen und Umsetzungsschritten 
begonnen, um insgesamt 350 unbewirt-
schaftete und bewirtschaftete Autobahn-
Rastanlagen mit Ladeinfrastruktur für 
E-Lkw auszustatten. Das BMV wird diese 
Aktivitäten mit Unterstützung der Auto-
bahn GmbH des Bundes und der Nationa-
len Leitstelle Ladeinfrastruktur fortsetzen 
sowie gemeinsam mit dem Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie (BMWE) 
Potenziale zur Beschleunigung der Netz-
anschlussherstellung realisieren, um ins-
besondere die schnelle Errichtung der not-
wendigen MCS-Ladepunkte (Megawatt 
Charging System) auf den Weg zu bringen. 
Das BMV wird insbesondere das laufen-
de Vergabeverfahren zur Ausstattung der 
130 unbewirtschafteten Rastanlagen fort-
führen und ein Verfahren zur Ausstattung 
der verbleibenden 220 bewirtschafteten 
Rastanlagen durchführen. Bei der Ausstat-
tung bewirtschafteter Rastanlagen werden 
auch Ladebedarfe für Fern- und Reisebusse 
berücksichtigt.

8.	 Aufbau öffentlich zugänglicher 
Lkw-Ladeinfrastruktur

Das für den Fernverkehr geplante Lkw-
Schnellladenetz entlang der Bundes-
autobahnen deckt nicht die gesamten 
Ladebedarfe von E-Lkws im öffentlich zu-
gänglichen Bereich ab. Daher werden zu-
sätzliche Investitionen in Lkw-Ladeinfra-
struktur benötigt. Vor diesem Hintergrund 
wird das BMV in Abhängigkeit der verfüg-
baren Haushaltsmittel die Errichtung von 
öffentlich zugänglicher Lkw-Ladeinfra-

struktur auf Flächen abseits der Bundes-
autobahnen, z.B. auf Autohöfen oder in 
Gewerbegebieten, entsprechend fördern 
und dabei wettbewerbliche Aspekte be-
rücksichtigen. Dabei werden auch die Kos-
ten für die Ertüchtigung des Netzanschlus-
ses miteinbezogen. Das BMV wird Anfang 
2026 Details der Förderung veröffentli-
chen.

9.	 Bessere Bedingungen für  
EU-Förderung in Deutschland 

Die finanzielle Unterstützung von Projek-
ten des Ladeinfrastruktur-Ausbaus durch 
die Europäische Kommission im Rahmen 
der Alternative Fuels Infrastructure Faci-
lity (AFIF) erfordert einen „Implementing 
Partner“. Da in Deutschland derzeit kein 
Finanzinstitut als „Implementing Partner“ 
anerkannt ist, können Ladeinfrastruktur-
projekte in Deutschland nur erschwert von 
diesen EU-Mitteln profitieren. Die Bun-
desregierung wird daher gemeinsam mit 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
evaluieren, ob eine Zertifizierung der KfW 
bzw. der KfW IPEX als „Implementing 
Partner“ sachgerecht ist und ggf. die ent-
sprechende Zertifizierung bei der Euro-
päischen Kommission einleiten. Bei den 
künftigen Verhandlungen über die Mittel-
verteilung der nächsten AFIF-Förderpe-
riode wird sich die Bundesregierung dafür 
einsetzen, den Anteil der Mittel, der auch 
ohne einen „Implementing Partner“ in An-
spruch genommen werden kann, zu erhö-
hen.
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II. 
Umsetzung vereinfachen 
und beschleunigen

Als Teil ihrer Planungs- und Genehmi-
gungsoffensive wird die Bundesregierung 
Verfahren und Voraussetzungen für die 
Errichtung von Ladeinfrastruktur verein-
fachen, die Voraussetzungen für Investi-
tionen verbessern, den Aufbau von Lade-
infrastruktur beschleunigen und so dazu 
beitragen, das Ladeangebot im privaten, 
gewerblichen und öffentlichen Bereich 
zu steigern. Ziel ist eine Verringerung der 
Zeit- und Kostenaufwände, die aus büro-
kratieintensiven Anforderungen entstehen. 
Dazu sollen Meldepflichten vereinfacht, 
Unsicherheiten in der Bauleitplanung aus-

geräumt und der Außenbereich für Ladein-
frastruktur geöffnet werden. Beim Aufbau 
von Ladeinfrastruktur soll die Inanspruch-
nahme zusätzlicher, unversiegelter Flächen 
grundsätzlich vermieden werden, unab-
hängig von den jeweiligen Eigentumsver-
hältnissen. Bei der Umsetzung der Vor-
schriften der europäischen Richtlinie über 
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(EU – 2024/1275; EPBD) setzt die Bundes-
regierung auf Verhältnismäßigkeit und 
Flexibilität. So entsteht ein klarer Rahmen 
für eine pragmatische, beschleunigte und 
rechtssichere Umsetzung vor Ort.
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10.	 Mehr Lademöglichkeiten durch  
bedarfsgerechte Umsetzung der 
EPBD

Für Nutzerinnen und Nutzer, die keine 
eigene Lademöglichkeit haben, entste-
hen durch die Umsetzung der Vorgaben 
des Artikels 14 der europäischen Richtli-
nie über die Gesamtenergieeffizienz von 
Gebäuden (EPBD) umfangreiche neue La-
demöglichkeiten, unter anderem im Be-
reich der Nicht-Wohngebäude wie z.B. auf 
Handelsparkplätzen. Die Bundesregierung 
wird die EPBD anwendungs- und bedarfs-
gerecht im Rahmen der vorgesehenen Frist 
bis Mai 2026 umsetzen. Das BMWE wird 
hierzu einen Vorschlag für eine Änderung 
des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruk-
tur-Gesetzes (GEIG) vorlegen. Dieser wird 
weiterhin eine Pooling-Lösung vorsehen 
sowie für öffentlich zugängliche Stellplätze 
an Nichtwohngebäuden (z.B. auf Handels-
parkplätzen) eine alternative Erfüllungs-
option enthalten, die neben der reinen An-
zahl der Ladepunkte auch eine qualitative, 
nach Ladeleistung berechnete Erfüllungs-
option der Ausbauverpflichtung vorsieht. 
So wird der anwendungs- und bedarfsge-
rechte Aufbau von Ladeinfrastruktur er-
möglicht, was auf Handelsparkplätzen 
zur Errichtung von HPC-Ladeinfrastruk-
tur führt. Dadurch wird insbesondere im 
ländlichen Raum eine flächendeckende, 
bedarfsgerechte und nutzerfreundliche 
Versorgung mit Schnellladeinfrastruktur 
erreicht.

11.	 Ladeinfrastruktur im Außenbereich 

Die Identifikation und Aktivierung ge-
eigneter Standorte ist eine der Kern-
herausforderungen beim Aufbau von 
Ladeinfrastruktur, insbesondere bei flä-
chenintensiven Lade-Hubs und im Nutz-
fahrzeugbereich. Um die Errichtung von 
Lade-Hubs zu erleichtern, werden im Bau-
gesetzbuch (BauGB) planungsrechtliche 
Erleichterungen für die Errichtung von 
Ladeinfrastruktur sowie die dafür not-
wendigen technischen Nebenanlagen im 
Außenbereich geregelt. In Betracht kommt 
beispielsweise ein schlankes Planverfah-
ren, eine Begünstigung im Sinne des § 35 
Absatz 4 BauGB oder eine (konditionierte) 
Privilegierung.  Das Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen (BMWSB) wird die genannten Re-
gelungsvorschläge unter Einbeziehung der 
Branche mit Ländern und Gemeinden er-
örtern und im Rahmen der für 2026 an-
gekündigten zweiten Novellierung des 
BauGB einen Regelungsvorschlag unter-
breiten.

12.	 Ladeinfrastruktur in der  
Baunutzungsverordnung

Derzeit besteht in den Kommunen eine 
uneinheitliche Auslegungspraxis darüber, 
in welchen Gebieten innerhalb eines Be-
bauungsplans Ladeinfrastruktur errichtet 
werden kann („bauliche Nutzung“). Teil-
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weise werden Vorhaben zur Errichtung von 
Ladeinfrastruktur durch kommunale Ge-
nehmigungsbehörden irrigerweise analog 
zu Tankstellen i.S. des Zulässigkeitskata-
logs der §§ 2 ff. Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) behandelt. Dies führt zu nicht 
angemessenen Einschätzungen für Lade-
standorte. Das BMWSB wird daher im Rah-
men der Fachkommission Städtebau anre-
gen, einen Auslegungshinweis zu erarbeiten, 
der klarstellt, dass Ladeinfrastrukturstand-
orte nicht als „Tankstellen“ im Sinne der 
Baunutzungsverordnung zu verstehen sind, 
sondern in allen Baugebieten der BauNVO 
grundsätzlich zulässig sind.

13.	 Berücksichtigung von Ladeplätzen in 
Stellplatzsatzungen

Die Landesbauordnungen bzw. in eini-
gen Bundesländern auch die kommunalen 
Stellplatzsatzungen, -verordnungen oder 
Bebauungspläne treffen Regelungen zur Be-
reitstellung einer erforderlichen Zahl von 
Pkw-Stellplätzen an Gebäuden (Neubau 
und Bestand). Gegenwärtig wird die Errich-
tung von Ladeinfrastruktur an diesen Stell-
plätzen teilweise als eine Zweckänderung 
bewertet, die dazu führt, dass Stellplätze mit 
Lademöglichkeiten nach den Stellplatzsat-
zungen nicht mehr bei der Berechnung für 
die Erreichung der Mindestvorgaben be-
rücksichtigt werden. Dies kann zu einem 
Unterschreiten der erforderlichen Anzahl 
notwendiger Stellplätze führen. Neben bau-
ordnungsrechtlichen Konsequenzen kann 
dies Konflikte mit den Anforderungen der 

Europäischen Gebäudeeffizienzrichtlinie 
(EPBD) an die Ausstattung von Parkplät-
zen mit Ladepunkten auslösen. BMV und 
BMWSB streben deshalb zusammen mit 
den Ländern eine Klarstellung in § 49 Abs. 1 
der Musterbauordnung an, nach der auch 
Parkplätze, die ladenden Fahrzeugen vorbe-
halten sind, zu den erforderlichen Stellplät-
zen zählen.

14.	 Bundeseigene Flächen der Autobahn 
GmbH des Bundes

Die Bereitstellung geeigneter Flächen ent-
lang der Bundesautobahnen kann den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur für Pkw und 
Nutzfahrzeuge für die Bedarfe des Fernver-
kehrs unterstützen. Im Rahmen des im Auf-
bau befindlichen Flächenkatasters für er-
neuerbare Energie (§3 Abs. 1b FStrG) weist 
die Autobahn GmbH des Bundes, unter-
stützt von der Nationalen Leitstelle Lade-
infrastruktur, geeignete Liegenschaften 
für den Aufbau von Ladeinfrastruktur im 
Einzugsgebiet von Anschlussstellen der 
Bundesautobahnen aus. Durch effiziente 
Flächennutzung soll Ladeinfrastruktur vor-
rangig an Autobahnen auf bereits vorhan-
denen und in Anspruch genommen Flä-
chen, wie versiegelten Parkplätzen, errichtet 
und die Inanspruchnahme zusätzlicher, 
unversiegelter Flächen grundsätzlich ver-
mieden werden. Das BMV erarbeitet einen 
Entwurf einer gesetzlichen Regelung analog 
zur Regelung in § 3 Abs. 1a Bundesfernstra-
ßengesetz (FStrG) für die Erzeugung Erneu-
erbarer Energien, die ermöglicht, diese Flä-



15

chen für den Betrieb von Ladeinfrastruktur 
sowie erforderlicher technischer Nebenan-
lagen zu verwenden.

15.	 Langzeitkonzept zum Laden an der 
Autobahn  

Der Anstieg des elektrischen Personen-, 
Güter- und Reiseverkehrs unterschiedli-
cher Fahrzeugklassen entlang der Bundes-
autobahnen macht Anpassungen und Er-
weiterungen insbesondere in Bezug auf das 
Laden an den bewirtschafteten und unbe-
wirtschafteten Rastanlagen erforderlich. 
Das BMV entwickelt daher gemeinsam mit 
der Autobahn GmbH des Bundes und der 
Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur ein 
Konzept, das künftige Anforderungen an 
bundeseigene Flächen an Autobahnen de-
finiert. Folgende Fragestellungen sollen in 
das Konzept einbezogen werden: Ausbau-
stufen der Ladeinfrastruktur zur Deckung 
des Ladebedarfs im Verhältnis zu steigen-
den Zulassungszahlen von E-Pkw sowie 
leichten und schweren E-Nutzfahrzeugen; 
die Stellplatzverfügbarkeit und -nutzung, 
die Berücksichtigung von Lademöglichkei-
ten für elektrische Fern- und Reisebusse an 
bewirtschafteten Rastanlagen, Indikatoren 
zur Aufenthaltsqualität,  die vorausschau-
ende Dimensionierung von Anschlüssen 
an das Stromnetz sowie die Wahlmög-
lichkeit verschiedener Anbieter von Lade-
strom, um wettbewerbliche Preise sicher-
zustellen.

16.	 Nutzung bundeseigener Flächen für 
Ladeinfrastruktur

Der Bund verfügt auch abseits der Bun-
desfernstraßen über Liegenschaften, die 
potenziell für den Aufbau von Ladeinfra-
struktur geeignet sind. Diese Flächen be-
finden sich u.a. im Eigentum der Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
oder werden durch sie verwaltet. Die BImA 
prüft geeignete Verfahrensschritte, um 
Dritten geeignete Liegenschaften für die 
Errichtung und den Betrieb von öffentlich 
zugänglicher Ladeinfrastruktur unter Be-
rücksichtigung wettbewerblicher Kriterien 
zur Verfügung zu stellen. Die Inanspruch-
nahme zusätzlicher, unversiegelter Flächen 
soll dabei grundsätzlich vermieden wer-
den. Gestützt auf ihre Erfahrungen mit La-
deinfrastruktur und Flächenbeschaffung 
unterstützt die Nationale Leitstelle Lade-
infrastruktur die BImA datenbasiert bei der 
Bewertung geeigneter Standorte.

17.	 Vereinfachung der Berichtspflichten 
für Ladeinfrastrukturbetreiber

Die Betreiber öffentlich zugänglicher Lade-
punkte sind gegenwärtig verpflichtet, die 
In- und Außerbetriebnahme gegenüber der 
BNetzA anzuzeigen und die Einhaltung der 
technischen Mindestanforderungen an La-
depunkte nachzuweisen. Gleichzeitig sieht 
die AFIR die Übermittlung statischer und 
dynamischer Daten zu öffentlich zugäng-
lichen Ladepunkten durch die Betreiber an 



16

die „Mobilithek“ des BMV als Nationalen 
Zugangspunkt (NAP) vor. Das BMWE und 
das BMV prüfen in Abstimmung mit der 
Bundesnetzagentur (BNetzA), inwiefern 
sich die Datenmeldungen und Kompeten-
zen nach AFIR und Ladesäulenverordnung 
(LSV) bürokratiearm ausgestalten lassen.

18.	 Unterstützung von Kommunen 

Besonders in kleinen und mittleren Kom-
munen stellt die Errichtung von Lade-
infrastruktur die Verwaltungen vor He-
rausforderungen. Umgekehrt sehen sich 
Ladeinfrastrukturbetreiber uneinheitli-
chen Genehmigungsverfahren und -be-
dingungen gegenüber. Im Auftrag des BMV 
unterstützt die Nationale Leitstelle Ladein-
frastruktur die Kommunen daher bei Fra-

gestellungen im Zusammenhang mit der 
Errichtung und dem Betrieb von Ladeinf-
rastruktur. Dazu führt sie in Abstimmung 
und gemeinsam mit den Ländern konti-
nuierliche Austauschformate mit Kommu-
nen durch. Auf Grundlage dieser Erkennt-
nisse erweitert und ergänzt die Leitstelle 
ihr Unterstützungsangebot fortlaufend. 
Ziel ist, praxisnahe Unterstützungsproduk-
te anzubieten, die zum raschen Aufbau von 
Ladeinfrastruktur vor Ort genutzt werden 
können. Dazu entwickelt die Leitstelle mo-
dulare und anlassbezogene Produkte wie 
Ausschreibungs- und Verfahrensmuster, 
Leitlinien, FAQs, Checklisten oder Facts-
heets und vermittelt diese im direkten 
Austausch vor Ort und in Zusammenarbeit 
mit den Bundesländern und den Landes-
agenturen.
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Auch beim Bezahlen und der Abrech-
nung soll Laden nicht komplizierter sein 
als Tanken. Heute sind viele Nutzerinnen 
und Nutzer noch zu oft mit schwer ver-
gleichbaren Ladeangeboten konfrontiert. 
Das schwächt das Vertrauen in die Elekt-
romobilität und bremst den Umstieg. Die 
Bundesregierung setzt sich daher für klare 
Rahmenbedingungen ein, um Preistrans-
parenz, digitale Preisinformationen und 
dynamischen Wettbewerb zu gewährleis-
ten. Aufgrund der Regelungen des euro-
päischen Gesetzgebers zur Preisgestaltung 

und Preisdifferenzierung in der AFIR wird 
die Bundesregierung die Wirksamkeit 
der bestehenden europäischen Regelun-
gen durch flankierende Maßnahmen si-
cherstellen. Gleichzeitig müssen auch die 
weiteren Voraussetzungen für den Wett-
bewerb sichergestellt sein: Die Nutzung 
des öffentlichen Raums für Ladeangebote 
braucht faire, wettbewerbliche Verfahren. 
Damit entsteht Angebotsvielfalt und ein 
verlässlicher Ordnungsrahmen für einen 
transparenten, dynamischen Lademarkt in 
Deutschland.

III.  
Wettbewerb stärken und  
Preistransparenz erhöhen
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19.	 Preistransparenz beim  
Ad-hoc-Laden

Ladeinfrastrukturbetreiber sind gemäß 
Artikel 20 AFIR bereits insbesondere dazu 
verpflichtet, ihre Ad-hoc-Preise über die 
Datenschnittstelle des Nationalen Zu-
gangspunkts für Mobilitätsdaten (NAP) 
verfügbar zu machen.  Das BMV als Betrei-
ber der „Mobilithek“ als NAP in Deutsch-
land wird einen Zugang bieten, über den 
die gemäß AFIR bereitgestellten Daten in-
klusive der Ad-hoc-Preisdaten aller Lade-
infrastrukturbetreiber gebündelt in Echt-
zeit, unverändert, vollständig und neutral 
abgerufen werden können. Dadurch ent-
steht eine Preistransparenzstelle für Ad-
hoc-Preise, die die Integration dieser Daten 
u.a. in Apps und Navigationssysteme für 
Endverbraucherinnen und Endverbrau-
cher ermöglicht. Die notwendige Begleit-
gesetzgebung zu Artikel 20 AFIR erfolgt in 
der Neufassung des Intelligente-Verkehrs-
systeme-Gesetzes (IVSG). Außerdem wird 
das BMWE in einer Novelle der Preisan-
gabenverordnung (PAngV) die nach der 
AFIR verbliebenen Spielräume in der na-
tionalen Rechtssetzung im Sinne einer 
wettbewerblichen, transparenten und ver-
braucherfreundlichen Angabe von Preisen 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
nutzen. Zusätzlich zu den bisherigen Rege-
lungen in der Durchführungsverordnung 
zur AFIR sind Regelungen nötig für den 
Umgang Dritter (z.B. Verbraucher-Infor-
mationsdienste) mit den Daten. Es ist si-
cherzustellen, dass die Daten unverändert, 
aktuell, insgesamt und in nicht-irreführen-
der Darstellung weitergegeben werden. Im 

Rahmen der Überprüfung der AFIR wird 
die Bundesregierung sich für eine Verbes-
serung der Nutzerfreundlichkeit von neu 
errichteter Ladeinfrastruktur unter 50 kW 
einsetzen.

20.	 Mehr Transparenz für Verbraucher 
beim vertragsbasierten Laden

In Deutschland mit großem Abstand vor-
herrschend bei über 95 Prozent der Lade-
vorgänge ist das vertragsbasierte Laden 
mit Karte oder App, bei dem sich die Kun-
dinnen und Kunden an einen Mobilitäts-
dienstleister binden und dafür nahezu alle 
öffentlichen Ladepunkte nutzen können, 
auch wenn Ladesäulen von einem ande-
ren Unternehmen betrieben werden. Da 
der Markt auch perspektivisch vom ver-
tragsbasierten Laden bestimmt wird, ver-
folgt die Bundesregierung das Ziel, mehr 
Transparenz und Verbraucherfreundlich-
keit herzustellen, unter anderem durch 
die Prüfung einer Datenmeldung für die 
Preise beim vertragsbasierten Laden. Zur 
Entwicklung zielgenauer, konkreter Maß-
nahmen wird die Bundesregierung eine 
Arbeitsgruppe von BMV, BMWE, BMUKN 
und BMJV einrichten; die Expertise von 
Bundeskartellamt, Monopolkommission 
sowie die Perspektive von Verbraucher-
schutzorganisationen und Ladeanbietern 
werden mit einbezogen. In der Arbeits-
gruppe werden bis Ende Q2/2026 konkre-
te Maßnahmen erarbeitet, um diese in die 
Überprüfung der AFIR einzubringen bzw. 
nationale Regelungsmöglichkeiten zu nut-
zen.
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21.	 Preisentwicklung bei Ladeinfra-
strukturbetreibern, Mobilitäts-
dienstleistern und Endnutzern

Laut Vorgaben der AFIR müssen die von 
Ladepunktbetreibern (engl. Charge Point 
Operators (CPOs)) gegenüber Endnut-
zerinnen und Endnutzern und Mobilitäts-
dienstleistern (engl. E-Mobility Provider 
(EMP) sowie von EMPs gegenüber End-
nutzerinnen und Endnutzern berechneten 
Preise angemessen, einfach und eindeu-
tig vergleichbar, transparent und nicht-
diskriminierend sein (Artikel 5 Absatz 3 
und Absatz 5 AFIR). Vor diesem Hinter-
grund befasst sich die Monopolkommis-
sion bereits seit 2019 in ihrem zweijährlich 
erscheinenden Sektorgutachten Energie 
mit den Entwicklungen des Ladesäulen-
angebots und wird auch zukünftig den 
Markt genau beobachten. Zu den Sektor-
gutachten Energie der Monopolkommis-
sion nimmt die Bundesregierung Stellung. 
Zusätzlich wird sich die Bundesregierung 
gegenüber der Europäischen Kommission 
dafür einsetzen, dass die Vorgaben aus Ar-
tikel 5 Absatz 3 und Absatz 5 AFIR konkre-
tisiert werden.

22.	 Wettbewerbliche Vergabe im  
öffentlichen Straßenraum 

Insbesondere für Nutzergruppen ohne ei-
genen Stellplatz ist es entscheidend, dass 
auch im öffentlichen Straßenraum verläss-
liche und verbindliche Regelungen zur Er-
richtung von Ladeinfrastruktur bestehen. 
Ziel ist es, die Zurverfügungstellung öf-
fentlicher Verkehrswege und öffentlichen 

Straßenraums für den Aufbau und Betrieb 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
grundsätzlich zu regeln und dabei Wett-
bewerb bei der Verteilung und damit An-
gebotsvielfalt für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher zu erzeugen. Aktuell gibt 
es teilweise eine starke regionale Konzen-
tration einzelner Betreiber. Daher ist beim 
weiteren Ausbau auf wettbewerbliche An-
reize zu achten. Auf Basis der Sektorunter-
suchung des Bundeskartellamts (BKartA) 
und des Sektorgutachtens der Monopol-
kommission prüfen BMV und BMWE eine 
gesetzliche Regelung zur wettbewerblichen 
und diskriminierungsfreien Nutzung öf-
fentlichen Straßenraums für den Betrieb 
von Ladeinfrastruktur.

23.	 Markterkundungsgespräche 

Technologische Innovation und privat-
wirtschaftliche Investitionsentscheidun-
gen sind die primären Faktoren für die 
Entwicklung und Verfügbarkeit attrakti-
ver Ladeangebote. Ein anhaltender Aus-
tausch zu Technologie- und Marktentwick-
lungen ist daher für die Bundesregierung 
entscheidend. Das BMV führt zu diesem 
Zweck regelmäßige sowie anlassbezoge-
ne Markterkundungsgespräche und re-
gelmäßige Abfragen (sogenannte „Clean-
room-Gespräche“) zum Fahrzeughochlauf 
mit Pkw-, Lkw- und Busherstellern sowie 
CPOs, EMPs und Ladeinfrastrukturherstel-
lern und dem Kfz-Gewerbe. Die Perspekti-
ve der verschiedenen Nutzergruppen der 
Transport-, Logistik- und Verkehrsunter-
nehmen wird dabei berücksichtigt. 
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Leistungsfähige Stromnetze sind von zen-
traler Bedeutung für die Elektrifizierung 
des Verkehrs. Jeder Ladestandort benötigt 
einen Anschluss an das Stromnetz auf der 
jeweils geeigneten Spannungsebene. Ins-
besondere die Elektrifizierung des Stra-
ßengüterverkehrs erfordert sehr hohe 
Anschlussleistungen in Depots und Be-
triebshöfen sowie entlang der Autobah-
nen. Aufbauend auf der bereits auf den 
Weg gebrachten Vereinheitlichung der 
Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 
verfolgt die Bundesregierung das Ziel, 
Transparenz und Effizienz der Verfahren 
beim Stromnetzanschluss von Ladeinfra-
struktur weiter zu verbessern. Dabei geht 
es vor allem darum, den Ladeinfrastruk-
turbetreibern noch mehr Transparenz und 
Planungssicherheit zu bieten. Dies betrifft 

beispielsweise Rückmeldefristen für Netz-
betreiber, die Transparenz über verfügbare 
Netzkapazitäten sowie die Vereinfachung 
von Anschlussverfahren durch Digitali-
sierung und Standardisierung. Zusätzlich 
möchte die Bundesregierung die Rahmen-
bedingungen für das bidirektionale La-
den verbessern, damit dieses zukünftig für 
Strommarkt- und Netzdienstleistungen ge-
nutzt werden kann. Stromnetzdienliches, 
bidirektionales Laden setzt voraus, dass der 
Zustand der Stromnetze bekannt ist; Fort-
schritte bei der Digitalisierung können das 
bidirektionale Laden voranbringen. Paral-
lel wird die Bundesnetzagentur (BNetzA) 
die Allgemeine Netzentgeltsystematik (Ag-
Nes) im Rahmen des bereits eingeleiteten 
„AgNes“-Festlegungsverfahrens umfassend 
reformieren.

IV. 
Integration ins 
Stromnetz verbessern
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24.	 Digitalisierung und Standardisie-
rung des Netzanschlussverfahrens

Für die Digitalisierung von Netzanschluss-
begehren auf Ebene der Niederspannung 
gelten die Vorschriften der Niederspan-
nungsverordnung, die von den Netzbetrei-
bern mittlerweile weitgehend umgesetzt 
wurden. Netzanschlussbegehren in der 
Mittelspannung werden dagegen noch oft 
manuell eingereicht und bearbeitet. Um 
den Netzanschluss von Ladeinfrastruk-
tur zu erleichtern, muss der Prozess auch 
hier digitalisiert und standardisiert wer-
den. Netzanschlussbegehren in der Mit-
telspannung sollen künftig digital gestellt 
werden können. Eine digitale Stellung des 
Anschlussbegehrens bietet die Chance die 
Transparenz im Anschlussverfahren zu 
erhöhen.  Das BMWE wird entsprechen-
de Vorschläge zur rechtlichen Umsetzung 
vorlegen. Die BNetzA prüft, ob regulatori-
scher Anpassungsbedarf besteht.

25.	 Transparenz über verfügbare  
Netzanschlusskapazität

Aktuell ist für Ladeinfrastrukturbetreiber 
nicht immer transparent, welche Netzan-
schluss-kapazität an einem bestimmten 
Ladestandort zur Verfügung steht. Dies 
führt dazu, dass unter Umständen meh-
rere Netzanschlussbegehren gestellt wer-
den müssen, um Standorte und Kosten zu 
bewerten. Diese Praxis ist sowohl für den 
Netzanschlussbegehrenden als auch für 
den Netzbetreiber ineffizient. Netzbetrei-
ber sehen sich mit einer hohen Anzahl an 

Netzanschlussbegehren konfrontiert, de-
ren Realisierungswahrscheinlichkeit teil-
weise gering ist. Um unnötige Mehrfach-
anfragen einzudämmen und so eine zügige 
Bearbeitung von Anschlussbegehren zu 
ermöglichen, sollen Netzbetreiber mehr 
Transparenz über die Verfügbarkeit von 
Netzanschlusskapazitäten schaffen. Dies 
erleichtert dem potenziellen Anschluss-
nehmer die Bewertung verschiedener An-
schlussoptionen und verringert die durch 
Netzbetreiber zu bearbeitenden Anfragen.  
Das BMWE wird entsprechende Vorschläge 
zur rechtlichen Umsetzung vorlegen. Die 
BNetzA prüft, ob regulatorischer Anpas-
sungsbedarf besteht.

26.	 Rückmeldefristen und -pflichten 
zum Netzanschlussbegehren

Bisher fehlen zeitliche Vorgaben für die 
Beantwortung von Netzanschlussbegeh-
ren für Ladestandorte, was Planung und 
Umsetzung von Projekten erschwert. Um 
Investitionen zu erleichtern und die Plan-
barkeit von Netzanschlussverfahren zu 
verbessern, sollen einheitliche Fristen für 
Rückmeldungen der Netzbetreiber gesetz-
lich eingeführt werden. Die Rückmeldung 
des Netzbetreibers soll möglichst auch eine 
grobe Abschätzung der zeitlichen Realisie-
rungsperspektive enthalten. Das BMWE 
wird entsprechende Vorschläge zur recht-
lichen Umsetzung vorlegen. Die BNetzA 
prüft ob regulatorischer Anpassungsbedarf 
besteht und, ob weitergehende Beschwer-
de- und Durchsetzungsmechanismen er-
forderlich sind.
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27.	 Weiterentwicklung der Bedarfs- 
prognosen für den Verkehrssektor 

Die Elektrifizierung des Verkehrssektors 
hat sich zu einer entscheidenden Einfluss-
größe für die Netzausbauplanung entwi-
ckelt, die es vorausschauend zu dimensio-
nieren gilt. Größere Verteilnetzbetreiber 
sind nach § 14d Abs. 3 Energiewirtschafts-
gesetz (EnWG) dazu verpflichtet, anhand 
von gemeinsam abgestimmten Regional-
szenarien Netzausbaupläne zu erstellen. 
Dabei greifen sie unter anderem auf Pro-
gnosen des BMV für den Verkehrssektor 
zurück, insbesondere zu den erwartenden 
Anschlussleistungen und verladenen Ener-
giemengen. Durch die Elektrifizierung von 
Pkw-, Lkw- und Busflotten wächst der Be-
darf an Ladeinfrastruktur in Depots und 
Betriebshöfen sowie an Mobilitätsknoten-
punkten wie Flughäfen. Um diese Entwick-
lungen noch besser in den Prognosen ab-
zubilden, wird das BMV in Abstimmung 
mit dem BMWE seine Prognosen stetig 
weiterentwickeln. Insbesondere wird die 
Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur in 
Abstimmung mit dem BMV die räumliche 
Verortung der Depots und Betriebshöfe 
in höherer Auflösung darstellen und dazu 
unter anderem die Ein- und Austritte in 
das Fernstraßensystem unter Berücksich-
tigung der Daten der Lkw-Maut analysie-
ren. Außerdem werden die Prognosedaten 
um Lastprofile unterschiedlicher Anwen-
dungsfälle (Lade-Use-Cases) elektrischer 
Pkw und Lkw ergänzt und den Netzbetrei-
bern über das StandortTOOL der Nationa-
len Leitstelle Ladeinfrastruktur zur Verfü-
gung gestellt.

28.	 Förderung von innovativen  
bidirektionalen Ladelösungen

Bidirektionale Ladelösungen stehen aktu-
ell noch am Anfang des Markteintritts. Zur 
Erfüllung der AFIR-Durchführungsvor-
schriften arbeitet die Industrie bereits an 
EU-weit einheitlichen Test- und Prüfver-
fahren zur Anwendung der ISO 15118-20, 
so dass der Aufbau bidirektionaler Lade-
infrastruktur zeitnah erfolgen kann. Zur 
Unterstützung der Einführung und Ska-
lierung bidirektionaler Ladevorrichtungen 
wird das BMV diese in zukünftigen För-
derprogrammen im Rahmen einer Inno-
vationskomponente berücksichtigen. Ins-
besondere im Rahmen der beabsichtigten 
Förderprogramme in Mehrparteienhäu-
sern sowie bei Depots und Betriebshöfen 
wird das BMV die Einführung bidirektio-
naler Ladelösungen zur Optimierung des 
Energieverbrauchs und von Betriebsab-
läufen unterstützen. Die Innovationskom-
ponente wird als Investitionszuschuss die 
entstehenden Mehrkosten bidirektionaler 
Ladevorrichtungen angemessen abbilden.

29.	 Bidirektionales Laden als  
Geschäftsmodell

Bidirektionales Laden kann für Nutzerin-
nen und Nutzer von Elektrofahrzeugen 
finanzielle Erlöse z.B. in Form vergünstig-
ter Ladetarife generieren. Auch kann die-
se technische Fähigkeit dem Stromsystem 
zusätzlich Flexibilität zur Verfügung stel-
len und einen Beitrag zur Integration von 
volatilem erneuerbarem Strom leisten. Für 
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einen optimalen Einsatz des bidirektiona-
len Ladens müssen die Stromnetze weiter 
digitalisiert werden, da ohne Kenntnis des 
Netzzustands netzdienliches bidirektio-
nales Laden nicht möglich ist. Zur Steige-
rung von Digitalisierung und Innovation 
in den Stromnetzen wird die Bundesregie-
rung Möglichkeiten zur Beschleunigung 
und Entbürokratisierung suchen. Schon 
heute profitieren Besitzer von Wallboxen 
von reduzierten Netzentgelten nach §14a 
EnWG. Mit Blick auf die Nutzung von am 
gleichen Netzanschluss erzeugtem Strom 
aus Erneuerbare-Energien-Anlagen für das 
bidirektionale Laden hat die BNetzA das 
Festlegungsverfahren zur Marktintegra-
tion von Speichern und Ladepunkten (Mi-
SpeL) eingeleitet, durch das „grüner“ Strom 
seine ausgewiesene Eigenschaft behalten 
und als Grünstrom nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) gefördert und 
vermarktet werden kann, auch wenn die-
ser über einen Ladepunkt in einer Fahr-
zeugbatterie zwischengespeichert wird, die 
auch Graustrom aus dem Netz bezieht. Zu-
sätzlich steht die BNetzA im konstruktiven 
Dialog mit Initiativen aus der Automobil- 
und Energiewirtschaft, die im Rahmen von 
flexiblen Netzanschlussvereinbarungen 
(FCA) einen Verzicht des Netzbetreibers auf 
Netzentgelte für den zwischengespeicher-
ten und ins Netz zurückgespeisten Strom 
bis einschließlich 2028 vorschlagen. FCA 
können für die Netzbetreiber sicherstel-
len, dass das Lade- bzw. Einspeiseverhalten 
netzverträglich erfolgt. BMWE und BMV 

werden kontinuierlich prüfen, ob – aufbau-
end auf europaweiten und branchenüber-
greifenden Initiativen zur Entwicklung 
einheitlicher Daten- und Marktstandards – 
weitere Maßnahmen erforderlich sind, um 
das bidirektionale Laden zu unterstützen. 
Das bidirektionale Laden soll sich dabei 
innerhalb eines möglichst einheitlichen 
europäischen Rechtsrahmens entwickeln, 
Sonderregelungen auf nationaler Ebene 
sollten vermieden werden.

30.	 Weitere Entlastungen für das  
bidirektionale Laden 

Die Bundesregierung hat mit dem Entwurf 
eines Dritten Gesetzes zur Änderung des 
Energiesteuer- und des Stromsteuergeset-
zes erhebliche Vereinfachungen für das bi-
direktionale Laden vorgeschlagen. Durch 
den Gesetzentwurf sollen klare Vorgaben 
für das bidirektionale Laden im Stromsteu-
errecht geschaffen werden. Hierdurch wird 
verhindert, dass Nutzerinnen und Nut-
zer von E-Fahrzeugen zum Versorger und 
Steuerschuldner werden. Die Bundesregie-
rung prüft weitergehende Vereinfachun-
gen und Entlastungen, insbesondere für 
den Anwendungsfall Vehicle-to-Grid (V2G) 
und das Laden beim Arbeitgeber. Insge-
samt soll das bidirektionale Laden büro-
kratiearm und verbraucherfreundlich er-
möglicht werden.
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Damit Elektromobilität dauerhaft Vertrau-
en gewinnt, soll sich das Laden nahtlos in 
den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer 
einfügen. Die Bundesregierung berück-
sichtigt daher die Bedarfe derjenigen, die 
nachts im öffentlichen Raum laden, von 
Fahrerinnen und Fahrern im Fernverkehr 

und die speziellen Anforderungen von 
Menschen mit Behinderung. Auch inno-
vative Technologien wie autonomes Laden 
und Batteriewechselsysteme werden früh-
zeitig berücksichtigt, da Innovationen den 
Zugang zur Elektromobilität weiter verbes-
sern und vereinfachen können.

V. 
Nutzerfreundlichkeit 
und Innovation steigern
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31.	 Novelle des Elektromobilitäts- 
gesetzes 

Privilegien z.B. zum kostenlosen Parken in 
Innenstädten sind ein weiterer Anreiz für 
Elektromobilität. Grundlage hierfür bildet 
das in der aktuellen Fassung bis 31.12.2026 
befristete Elektromobilitätsgesetz (EmoG), 
das es Kommunen ermöglicht, den Nutze-
rinnen und Nutzern von Elektrofahrzeu-
gen umfangreiche Bevorrechtigungen ein-
zuräumen. Das BMV wird im Rahmen der 
anstehenden Novelle den Anwendungsbe-
reich des EmoG auf weitere Fahrzeugklas-
sen erweitern und die Geltungsdauer ver-
längern, damit Elektromobilität vor Ort in 
den Kommunen noch attraktiver wird.

32.	 Keine Blockiergebühren in der Nacht  

Die Erhebung von zeitgebundenen Nut-
zungsgebühren zur Vermeidung einer lan-
gen Belegung des Ladepunkts ist grund-
sätzlich zweckmäßig, um eine möglichst 
hohe Auslastung und Verfügbarkeit öffent-
lich zugänglicher Ladepunkte zu gewähr-
leisten. Aus Sicht der Bundesregierung sind 
Blockiergebühren aber unverhältnismäßig 
und nicht verbraucherfreundlich, wenn sie 
an Normalladepunkten für das Laden von 
Pkw in einem Zeitraum zwischen 22 und 
8 Uhr erhoben werden oder wenn eine Er-
hebung während noch laufender Ladevor-
gänge erfolgt. Daher wird sich die Bundes-
regierung gegenüber der EU-Kommission 
im Rahmen der Überprüfung der AFIR 
für die Aufnahme einer entsprechenden 
Regelung einsetzen. Gleichzeitig wird sie 

im Rahmen der geplanten Änderung der 
Preisangabenverordnung prüfen, inwie-
weit in der Begründung Ausführungen zur 
Anwendung von Blockiergebühren aufge-
nommen werden können.

33.	 Stärkung der Barrierefreiheit

Das BMV wird die in der DIN SPEC 91504 
spezifizierten Empfehlungen zur barriere-
freien Ausgestaltung von Ladeinfrastruk-
tur bei künftigen Ausbauaktivitäten auf 
Grundlage des Schnellladegesetzes berück-
sichtigen und dabei eine Mindestanzahl an 
barrierefreien Ladepunkten vorsehen, um 
die Ladeinfrastruktur auch für Menschen 
mit Behinderung leicht zugänglich und 
nutzbar zu machen. Im Auftrag des BMV 
wird die Leitstelle auf Basis der DIN SPEC 
91504 europäische Normungsaktivitäten 
für barrierefreie Ladeinfrastruktur ansto-
ßen und begleiten. 

34.	 Reservierungsfunktion für  
Ladeinfrastruktur

Die Bundesregierung setzt sich gegenüber 
der EU-Kommission dafür ein, dass im 
Rahmen der Überprüfung der AFIR-Re-
gelungen zu Reservierungssystemen und 
deren Schnittstellenanbindung an den 
Nationalen Zugangspunkt und den Euro-
pean Access Point (EAP) getroffen werden. 
Die Entwicklung und Integration von zen-
tralen Reservierungssystemen für Lade-
infrastruktur sollten unter zielführenden 
und einheitlichen Rahmenbedingungen 
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erfolgen. Insbesondere der Güterverkehr 
und der Verkehr mit Fern- und Reisebus-
sen benötigen Verlässlichkeit über verfüg-
bare Ladestandorte und -zeiten. Das BMV 
wird Parkbevorrechtigung auch für mitt-
lere und schwere Nutzfahrzeuge an Lade-
plätzen in die 2026 anstehende Novelle des 
EmoG aufnehmen und schafft damit eine 
wesentliche Voraussetzung für effektive 
Nutzung von Lkw-Ladeinfrastruktur und 
deren Reservierbarkeit.

35.	 Offensive gegen Kabeldiebstahl

Aktuell ist eine deutliche Steigerung der 
Diebstähle von Kupferkabeln an öffentli-
chen Schnellladestationen zu beobachten. 
Durch Kabeldiebstahl entstehen bei den 
Ladeinfrastrukturbetreibern Schäden in 
Millionenhöhe, während für die Nutzerin-
nen und Nutzer wichtige Lademöglichkei-
ten über längere Zeit ausfallen. Im Auftrag 
des BMV wird die Leitstelle in einem Pro-
jektHAUS zusammen mit Unternehmen, 
Verbänden und Ländern, Maßnahmen ent-
wickeln, die zur Prävention und Bekämp-
fung von Kabeldiebstahl eingesetzt werden 
können. Zusätzlich setzt sich die Bundesre-
gierung im Rahmen der technischen Ände-
rung der europäischen Messgeräterichtli-
nie (engl. Measuring Instruments Directive 
EU 2014/34; (MID)) und deren Umsetzung 
dafür ein, dass der Ersatz beschädigter Ka-
bel keine neuerliche behördliche Eichung 
der gesamten Ladeeinrichtung erforderlich 
macht.

36.	 Anforderungen an die  
Cybersicherheit

Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse 
aus der Studie zur Bestimmung der Cyber-
sicherheit in der Ladeinfrastruktur, den 
Ergebnissen des ProjektHAUSES „IT- und 
Datensicherheit“ der Nationalen Leitstelle 
Ladeinfrastruktur sowie laufender Beob-
achtungen bewertet das Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik (BSI), 
inwiefern Handlungsbedarfe zum Schutz 
öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruk-
tur vor Cyberangriffen bestehen. Diese Be-
wertung berücksichtigt insbesondere den 
Betrieb öffentlich zugänglicher Ladeinfra-
struktur, Rückwirkungsmöglichkeiten auf 
das Stromsystem, die Authentifizierung 
und Bezahlung von Ladevorgängen, sowie 
die Datenverarbeitung und Kommunika-
tion der Ladeinfrastruktur mit Fahrzeugen, 
Backend-Systemen und weiterer Beteilig-
ter im Hinblick auf die Datensicherheit. Im 
Auftrag von Bundesministerium des In-
nern (BMI) und BMV sowie im Rahmen der 
verfügbaren Personal- und Sachressourcen 
definiert das BSI Anforderungen an Her-
steller und Betreiber von Ladeinfrastruktur 
sowie an Backend-Systeme. Grundsätzlich 
werden EU-weit einheitliche Sicherheits-
standards im Bereich der Ladeinfrastruk-
tur angestrebt.
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37.	 Beschilderung zur Privilegierung von 
E-Lkw beim Laden und Parken

Die Nutzbarkeit von Lademöglichkeiten 
für E-Lkw im öffentlichen Raum erfordert 
eine gesetzliche Grundlage für deren Park-
bevorrechtigungen auf öffentlichen Flä-
chen. Das BMV wird im Rahmen der im 
Jahr 2026 anstehenden Novelle des EmoG 
die rechtlichen Grundlagen für diese Park-
bevorrechtigungen schaffen und in der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) eine Re-
gelung für eine einheitliche und verbind-
liche Beschilderung treffen. Die Bundes-
regierung setzt sich außerdem für eine 
europaweit einheitliche Kennzeichnung 
elektrischer Fahrzeuge ein.

38.	 Erprobung von Batteriewechsel- 
systemen für E-Lkw

Durch den Einsatz von Batteriewechsel-
systemen zur Reichweitenerhöhung als 
Komplementärtechnologie für E-Lkw ins-
besondere entlang der Autobahnen oder in 
Depots und Flächen des Güterumschlags 
können Ladevorgänge zeitlich verkürzt 
und damit der Hochlauf von E-Lkw durch 
gesteigerte Flexibilität wesentlich erleich-
tert werden. Die Nutzung von Batterie-
wechselsystemen bei E-Lkw verschiedener 
Hersteller erfordert für die Kompatibilität 
die Definition technischer Parameter, die 
herstellerübergreifend austauschbar sind. 
Diese Definition erfolgt in einer DIN SPEC 
für „tauschbare Wechselbatterien“ für  
E-Lkw. Dabei werden getätigte Investitio-
nen der Hersteller in E-Lkw und die pro-

prietären Systeme inklusive der daran 
anknüpfenden Herstellergarantien berück-
sichtigt. Definiert werden herstellerüber-
greifende Wechselbatteriesysteme sowie 
die Schnittstellen für Stromversorgung, 
Kühlung, Befestigung und vollautomati-
sierten Wechselvorgang. Auf Basis einer 
Public Private Key Infrastruktur bis Ende 
2025 fertiggestellten DIN SPEC wird an-
gestrebt, das „First Industrial Deployment“ 
(FID) in einem herstellerübergreifenden 
Demonstrationsvorhaben in den Praxis-
betrieb zu überführen und europapolitisch 
einzubetten (EU-weite Interoperabilität).

39.	 Laden autonomer Fahrzeuge und 
autonomes Laden

Bereits seit dem Jahr 2021 können autono-
me Fahrzeuge (Automatisierungsstufe 4) 
in Deutschland ohne physisch anwesen-
de Fahrerinnen oder Fahrer am öffentli-
chen Straßenverkehr teilnehmen. Mit der 
Ende 2025 in Kraft tretenden Straßenver-
kehr-Fernlenk-Verordnung (StVFernLV) 
eröffnen sich weitere Anwendungspoten-
ziale und -szenarien für fahrerlose Fahr-
zeuge. Die künftig breitere Anwendung des 
autonomen und ferngelenkten Fahrens 
wird sich potenziell auch in veränderten 
Nutzungsvoraussetzungen von Ladeein-
richtungen (z.B. bei Ladeorten und -zeiten 
oder Auslastung) auswirken. Auch für Nut-
zerinnen und Nutzer können weitgehend 
automatisierte Prozesse den Fahr- und La-
dekomfort steigern, Zeit beim Suchen des 
Ladeplatzes und Initiieren des Ladevor-
gangs einsparen und für mehr Barriere-
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freiheit sorgen. Um diese künftigen Anfor-
derungen frühzeitig zu berücksichtigen, 
ist zu untersuchen, wie autonome Fahr-
zeuge und automatisierte Ladelösungen 
(konduktiv oder induktiv) bestehende Pla-
nungen beeinflussen. Aufbauend auf be-
reits gewonnenen Erkenntnissen aus For-
schungs- und Entwicklungsprojekten wird 
die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur 
daher eine Studie zu den Potenzialen und 
Implikationen des autonomen Ladens in 
Auftrag geben und sich im Auftrag des 
BMV an entsprechenden Initiativen der In-
dustrie beteiligen.

40.	 Ladeinfrastruktur für Fern- und  
Reisebusse

Die Elektrifizierung des Fern- und Reise-
busverkehrs steht gegenwärtig noch am 
Anfang. Gleichzeitig sehen die europäi-
schen Vorgaben für die Flottenzielwer-
te für neue Fern- und Reisebusse ab 2030 
deutliche Emissionsminderungen vor, 
bis 2040 um 90 Prozent im Vergleich zu 
2019. Ohne verlässliche Ladeinfrastruk-
tur ist die notwendige Transformation für 
die Branche nicht erreichbar. Daher ist es 
insbesondere erforderlich, dass an bran-
chentypischen Verkehrsknotenpunkten 
wie zentralen Omnibusbahnhöfen (ZOB), 
Points of Interest (POI), Busbahnhöfen an 
Flughäfen und Autobahnrastplätzen be-
darfsgerechte Lademöglichkeiten für Fern- 

und Reisebusse entstehen. Gemeinsam mit 
Verkehrsunternehmen, Branchenverbän-
den und Kommunen wird die Nationale 
Leitstelle Ladeinfrastruktur datenbasierte 
Ausbauszenarien erstellen und die zusam-
menhängende Betrachtung mit dem Nutz-
fahrzeugsektor sicherstellen.

41.	 Monitoring der Nutzerfreundlichkeit 

Für die Akzeptanz der Elektromobilität ist 
neben der Quantität der Ladepunkte auch 
die Qualität entscheidend: Ladeinfrastruk-
tur muss funktionieren und so einfach und 
unkompliziert zu nutzen sein, dass keine 
Hürden entstehen. Wer laden will, muss 
auch Laden können. Ebenso wichtig wie 
ein Überblick über den aktuellen Ausbau-
stand der Ladeinfrastruktur ist daher ein 
Überblick über die Nutzerfreundlichkeit; 
das bezieht sich zum Beispiel auf erfolgrei-
che Ladeversuche und andere Funktiona-
litäten (Standort, Ausstattung, Service). Im 
Auftrag des BMV wird die Nationale Leit-
stelle Ladeinfrastruktur ein entsprechen-
des Qualitätsmonitoring durchführen und 
alle zwei Jahre einen Bericht veröffentli-
chen. In das Monitoring einbezogen wird 
eine repräsentative Befragung unter Nut-
zerinnen und Nutzern, die unter anderem 
Aussagen über Erfahrungen und Erwar-
tungen an die Qualität und Ausstattung 
der Ladeinfrastruktur enthält. 
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Maßnahmenumsetzung 
und Zusammenarbeit

Interministerielle Steuerungsgruppe  
Ladeinfrastruktur

Die im Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 
enthaltenen Maßnahmen werden ressort-
übergreifend bearbeitet. Zur Umsetzung ist 
eine kontinuierliche Abstimmung inner-
halb der Bundesregierung erforderlich. Die 
„Interministerielle Steuerungsgruppe La-
deinfrastruktur“ (ISLa) soll als Format zur 
Zusammenarbeit der beteiligten Ressorts 
in bewährter Weise fortgeführt werden, 
um die Umsetzung des Masterplans Lade-
infrastruktur 2030 sowie weiterer relevan-
ter Maßnahmen für die Ladeinfrastruktur 
zu koordinieren und abzustimmen. Für die 
Ladeinfrastruktur relevante Vorhaben und 
Vorgänge sollen hier zwischen den Res-
sorts der Bundesregierung angekündigt 
und beraten werden. Die gemeinsame Fe-
derführung des Gremiums erfolgt durch 
BMV und BMWE, organisatorisch unter-
stützt durch die Nationale Leitstelle Lade-
infrastruktur. Die Arbeitsebene soll monat-
lich zusammentreffen. Die Leitungsebene 
der beteiligten Ressorts soll auf Ebene der 
beamteten Staatssekretäre einmal jährlich 
zusammentreffen.

Zusammenarbeit mit Ländern,  
Kommunen, Wirtschaft und Verbänden 

Eine Reihe von Handlungsfeldern für den 
Ladeinfrastruktur-Ausbau liegt außerhalb 
des Zuständigkeitsbereichs der Bundes-
regierung und ist daher nicht Teil dieses 
Masterplans. Die Länder gestalten ihrer-
seits Verkehrspolitik, entwickeln Förder-
maßnahmen und legen den Rahmen für 
Genehmigungsverfahren fest. Auf dieser 
Basis gestalten kommunale Verwaltun-
gen ihren öffentlichen Raum und erteilen 
die notwendigen Genehmigungen. Zent-
rale Akteure sind auch die Unternehmen, 
die Ladeinfrastruktur herstellen, aufbauen, 
betreiben und Dienstleistungen rund um 
das Laden erbringen sowie die Automobil-
industrie und der Kfz-Handel. Die Bundes-
regierung wird daher kontinuierlich die 
enge Abstimmung mit den jeweils relevan-
ten Akteuren suchen, um möglichst breit 
getragene Lösungen zu entwickeln, umzu-
setzen und kommunikativ positiv zu be-
gleiten. 



30

EU-Dimension und Zusammenarbeit mit 
EU-Mitgliedstaaten

Die grenzüberschreitenden Anforderun-
gen des Straßenverkehrs sowie die maß-
geblich unionsrechtlichen Rahmensetzun-
gen für die Errichtung und den Betrieb von 
Ladeinfrastruktur machen eine EU-weite 
Abstimmung von Maßnahmen und Ziel-
stellungen erforderlich. Im Rahmen der 
EU-Gesetzgebungsverfahren mit Bezug 
zur Ladeinfrastruktur, insbesondere bei 
der Überprüfung der Verordnung über den 
Aufbau der Infrastruktur für alternative 
Kraftstoffe (AFIR), setzt sich die Bundes-
regierung aktiv für bürokratiearme und 
nutzerfreundliche Regelsetzungen ein. 
Zu diesen Zwecken, und um insbesonde-
re die einheitliche Ausstattung der euro-
päischen Fernverkehrsachsen (TEN-V) zu 
gewährleisten, sucht die Bundesregierung 
den kontinuierlichen Austausch mit der 
Europäischen Kommission sowie den Aus-
tausch mit den Nachbarstaaten.

Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur

Die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur 
übernimmt im Auftrag des BMV Schnitt-
stellen-Aufgaben zwischen dem Bund und 
weiteren Akteuren wie Ländern, Kommu-
nen, Industrie und Wissenschaft, um einen 
abgestimmten und datenbasierten Lade-
infrastruktur-Ausbau zu unterstützen. Im 
Auftrag des BMV erstellt sie als zentrales 
Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum 
rund um das Laden kontinuierliche Ein-
schätzungen der Rahmen- und Investiti-

onsbedingungen, zur technologischen Ent-
wicklung, Datenanalysen zum Stand des 
Ausbaus sowie Ausbauprognosen und -pla-
nungen. Diese Analysen und Prognosen 
stellt sie in Form digitaler Anwendungen 
sowie Leitfäden zur Verfügung und führt 
Austauschformate mit relevanten Akteu-
ren durch.

Datenbasierte Ausbauanalysen und  
-prognosen

Die effiziente und effektive Ausgestaltung 
politischer Maßnahmen und Planungen in 
Bezug auf den Ladeinfrastruktur-Ausbau 
erfordert eine möglichst fundierte Analy-
se des gegenwärtigen Ausbaustandes, der 
erreichten Flächen- und Bedarfsdeckung, 
vorhandener Ausbaulücken sowie künfti-
ger Ausbaubedarfe. Um möglichst fundier-
te Entscheidungen zu ermöglichen, wird 
die Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur 
kontinuierliche und umfassende Daten-
auswertungen in Bezug auf die Flächen- 
und Bedarfsdeckung unter Berücksichti-
gung möglicher regionaler Ausbaulücken, 
die Einhaltung europäischer Ausbauziele, 
die Wirksamkeit von Maßnahmen, Wett-
bewerbssituation, Geeignetheit für unter-
schiedliche Fahrzeugklassen, Auslastung 
und Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur 
erstellen. Die Nationale Leitstelle Ladein-
frastruktur veröffentlicht relevante regio-
nalspezifische Datenauswertungen auch 
über allgemein zugängliche Onlineange-
bote, um unternehmerische und kommu-
nale Entscheidungsprozesse vor Ort zu un-
terstützen.



Impressum

Herausgeber: 
Bundesministerium für Verkehr (BMV) 
Referat G 23 
Invalidenstraße 44 
10115 Berlin

Inhalt: 
Bundesministerium für Verkehr (BMV) 
unter Beteiligung der Ressorts der Bundesregierung 
(u. a. BMWE, BMUKN, BMJV, BMF, BMI, BMLEH)

Stand: 
November 2025

Gestaltung | Druck: 
Bundesministerium für Verkehr 
Druckvorstufe | Hausdruckerei

Diese Publikation wird von der Bundesregierung im Rah-
men ihrer Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. 
Die Publikation wird kostenlos abgegeben und ist nicht 
zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder von Parteien 
noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines 
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet 
werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kom-
munalwahlen sowie für Wahlen zum Europäischen Par-
lament.



x.com/bmv

bmv-bund.bsky.social

social.bund.de/@bmv

youtube.com/@bmv

www.bmv.de
linkedin.com/company/bmv-bund

facebook.com/bmv.bund

instagram.com/bmv

threads.com/@bmv


